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S C H U L E U N D FA M I L I E

Mojuga

Die Offene Jugendarbeit Neckertal ist 
jeweils am Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag auf den Pausenplätzen der Ober-
stufenzentren Necker und St.Peterzell zu 
Besuch. Rahel Hofer und Lukas Galli haben 
stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Freuden der Jugendli-
chen. In der Mobilen Anlaufstelle treffen sich die Jugendlichen 
zum chillen, quatschen und spielen.

Das neu eingerichtete Jugendhaus in Brunnadern bietet jeweils 
am Mittwoch, Donnerstag und Freitag abends von 18.00 
bis 21.00 Uhr einen Treffpunkt für alle Jugendlichen in der 
Gemeinde. Die Jugendlichen chillen auf den Lounge-Sofas, 
spielen Billard, Pingpong und Tischfussball oder zocken auf 
der PS4. Am Kiosk im Jugendhaus sind Limonaden, Snacks und 
Süssigkeiten zu günstigen Preisen erhältlich. Für den grossen 
Hunger finden sich immer ein paar Jugendliche für ein gemein-
sames Abendessen mit den Jugendarbeitenden. In Gesprächen 
mit den Jugendlichen erfährt die Jugendarbeit allerlei Neues 
aus der Welt der Jugendlichen und kann je nach Bedürfnislage 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch werden gemeinsam 
neue Ideen und Projekte entwickelt.
www.mojuga.ch

Betreuung in Tagesfamilien

Die Betreuung in Tagesfamilien erfordert eine Eignungsbe-
scheinigung
Tagesfamilien sind eine Möglichkeit 
der familienergänzenden Betreuung. 
Sie ermöglichen eine flexible Kinder-
betreuung im familiären Rahmen und 
in einer vertrauten Umgebung. Personen, die eine Tagesfami-
lienbetreuung anbieten, benötigen eine Eignungsbescheini-
gung der Wohnsitzgemeinde.

Eine Möglichkeit für die familienergänzende Bildung und 
Betreuung nebst Kindertagesstätten und schulergänzen-
den Betreuungsangeboten ist die Tagesfamilienbetreuung. 
Die Betreuungsperson betreut eines oder mehrere Kinder 
im eigenen Haushalt regelmässig stundenweise, halb- oder 
ganztags und bietet den Kindern einen familiennahen Alltag.

Für die familienergänzende Betreuung von Kindern unter 
zwölf Jahren im eigenen Haushalt besteht eine Meldepflicht, 
wenn die Betreuung regelmässig und gegen Entgelt statt-
findet. Generell dürfen höchstens fünf Kinder gleichzeitig 
regelmässig betreut werden. Wie viele Tagespflegekinder 
in einer Tagesfamilie betreut werden können, hängt vom 
Betreuungsbedarf der Kinder, den Kompetenzen und der 
Wohnsituation der Betreuungsperson und den Kapazitäten 
für eine qualitativ gute Elternarbeit ab.

Personen, die eine Tagesfamilienbetreuung anbieten, benöti-
gen eine Eignungsbescheinigung der Wohnsitzgemeinde und 
stehen unter deren Aufsicht. Es gibt freischaffende Betreu-
ungspersonen in Tagesfamilien und solche, die bei einem Ta-
gesfamilienverein angestellt sind. Ist die Betreuungsperson 
bei einem Tagesfamilienverein angestellt, ist die Einholung 
der Eignungsbescheinigung über den Verein sichergestellt. 
Freischaffende Betreuungspersonen, die noch keine Eig-
nungsbescheinigung haben, werden gebeten, ihrer Melde-
pflicht nachzukommen und sich bei den Sozialen Diensten 
der Gemeinde Neckertal unter sozialedienste@neckertal.ch zu 
melden.


